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Leitfaden für Veranstalter

Haftung im Verein bei Veranstaltungen

Haftung im Verein bei Veranstaltungen

Aufgaben

frühzeitig ein Team bilden, innerhalb dessen die einzelnen Aufgaben verantwortlich
festgelegt werden (dies gilt insbesondere im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit)

sorgfältige Organisation der Veranstaltung und Einhaltung der dabei u.U.
einschlägigen gesetzlichen Vorgaben (Aufgabe des Vereinsvorstandes)

verbleibendes wirtschaftliches Risiko durch eine entsprechende
Haftpflichtversicherung ausschließen, die sowohl Schadensersatzansprüche
gegenüber dem Verein als auch gegenüber seinen Vertretern deckt

gegebenfalls Abschließen einer sog. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
(eventuelle interne Regressansprüche wegen fehlerhafter Geschäftsführung)

ob weitere Versicherungen, insbesondere für die konkrete Veranstaltung erfoderlich
sein können, muss für den Einzelfall entschieden werden


